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Grünplanung: Rolf Lynen, Landschaftsarchitekt, Freising

Bebauungsplanung: Ammann Albers GmbH StadtWerke, Zürich

Die Stadt Freising erlässt aufgrund der §§ 2 Abs. 1, 9 und 10 Abs. 1 des 
Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes 
vom 20. Juli 2011 (BGBl. I, S. 1509), Art. 23 der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Bayern (GO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 22. August 1998 
(GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch § 10 des Gesetzes 
vom 27.07.2009 (GVBl. S. 400), Art. 81 der Bayer. Bauordnung (BayBO) 
i.d.F. der Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBl. S. 588), zuletzt geändert 
durch Art. 78 Abs. 4 des Gesetzes vom 25.02.2010 (GVBl. S. 66) und der 
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungs- 
verordnung - BauNVO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I. 
S. 132), zuletzt geändert durch Art. 3 Investitionserleichterungs- und Wohn- 
baulandG v. 22.04.1993 (BGBl. I. S. 466), diesen Bebauungsplan als

S A T Z U N G

Die Satzung besteht aus den Teilen: 
I. Festsetzungen, Hinweise, nachrichtliche Übernahmen durch Planzeichen, 
II. Festsetzungen und Hinweise durch Text, 
III. Begründung.
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2. Maß der baulichen Nutzung

2.1 Grundflächenzahl

2.1.1 Obergrenzen (§ 17 BauNVO)
Die Grundflächenzahl darf 
–   in den Gewerbegebieten GE jeweils den Wert von 0,8 ,
–   in den allgemeinen Wohngebieten WA jeweils den Wert von 0,4 
nicht überschreiten. 
Ausgenommen sind die WA 2.3 und 4.2, in denen die GRZ gem. § 17 Abs.2 BauNVO den Wert von 0,5 
erreichen darf.  Im Sondergebiet Quartierszentrum dürfen die Werte des § 17 BauNVO bis zu einer GRZ 
von 0,9 überschritten werden.

2.1.2 Überschreitung (§ 19 BauNVO)
Die zulässige Grundfläche darf in den WA durch die in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO bezeichneten Anlagen 
um bis zu 80% überschritten werden.
Im WA 4.6 darf die zulässige Grundfläche durch die in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO bezeichneten Anlagen 
um bis zu 110 % überschritten werden.
In den übrigen Bereichen gelten die Bestimmungen des § 19 Abs. 4  Satz 2 BauNVO.

2.2 Abstandsflächen

Eine Unterschreitung der nach Art. 6 BayBO in der jeweils geltenden Fassung erforderlichen 
Abstandsflächen ist zulässig in folgenden Bereichen: 
–   zwischen GE 1 und GE 2
–   zwischen WA 1.2 und 1.3 sowie WA 1.3 und 1.4 
–   zwischen WA 2.2 und 2.3 sowie WA 2.3 und 2.4
–   zwischen WA 3.2 und 3.3 sowie WA 3.3 und 3.4
–   zwischen WA 4.2 und 4.3 sowie WA 4.3 und 4.4
–   zwischen WA 4.4 und 4.5 und innerhalb von WA 4.5
–   zwischen WA 4.6 und WA 4.5
–   zwischen WA 4.6 und GE 3
–   zwischen Gemeinbedarfsfläche Schule und GE 2
–   zwischen Gemeinbedarfsfläche Schule und WA 1.6
Für das Sondergebiet Quartierszentrum ist allseitig eine Abstandsfläche von 0,25 H einzuhalten.
Die Mindesttiefe der Abstandsfläche von 3 m ist in allen Bereichen einzuhalten.

Verfahrensvermerke

1. Aufstellungsbeschluss:

Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Freising hat in der Sitzung am 09.12.2009 die 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 144 „General-von-Stein-Kaserne“ beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss wurde am 15.06.2010 ortsüblich bekanntgemacht.

Freising, 18.06.2010

....................................................
(Siegel) Thalhammer, Oberbürgermeister

2. Auslegung:

Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 07.10.2011 wurde mit der Begründung 
gem. § 3 Abs. 2 BauGB vom 12.10.2011 bis einschließlich 11.11.2011 öffentlich ausgelegt.
Ort und Zeit der Auslegung wurden am 04.10.2011 ortsüblich bekanntgemacht und darauf 
hingewiesen, dass Anregungen während der Auslegungsfrist vorgebracht werden können.

Freising,  21.11.2011

....................................................
(Siegel) Thalhammer, Oberbürgermeister

3. Satzungsbeschluss:

Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Freising hat am 13.12.2011 den Bebauungsplan 
gem. § 10 BauGB und Art. 81 BayBO in der Fassung vom 13.12.2011 als Satzung beschlossen.

Freising,  22.12.2011

....................................................
(Siegel) Thalhammer, Oberbürgermeister

4. Inkrafttreten:

Der Satzungsbeschluss vom 13.12.2011 wurde am .............. gemäß § 10 BauGB ortsüblich 
bekanntgemacht. Der Bebauungsplan und die Begründung werden seit diesem Tage zu den 
üblichen Dienstzeiten im Stadtplanungsamt Freising, Amtsgerichtsgasse 1, Dachgeschoss 
zu jedermanns Einsicht bereitgehalten; über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
Der Bebauungsplan ist damit rechtsverbindlich.
Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 sowie des § 215 BauGB ist hingewiesen worden.

Freising, ................

....................................................
(Siegel) Thalhammer, Oberbürgermeister

3. Bauweise

3.1 Baukörperlängen
Baukörperlängen über 50 m sind in den jeweils festgesetzten Bauräumen mit Ausnahme der für 
Hausgruppen festgesetzten Bauräume zulässig.
In den für Hausgruppen festgesetzten Bauräumen beträgt die Mindestbreite der einzelnen Häuser an der 
Straßenfassade 6,5 m.
Auf den Westseiten der Gewerbegebiete GE2 und GE3 und der allgemeinen Wohngebiete WA 1.6, WA 2.7 
und WA 3.7 entlang der Baulinien ist die Bebauung innerhalb der festgesetzten Bauräume geschlossen zu 
errichten.

3.2 Lage der Haupteingänge
Haupteingänge sind nur auf Gebäudeseiten zulässig, die direkt einer öffentlichen Straße zugewandt sind. 
Ausgenommen hiervon sind das Sondergebiet Quartierszentrum, die Kindertagesstätte und die Bauten in 
WA4.4 und WA4.5.

3.3 Gartenausgänge
Zusätzlich zu den Haupteingängen ist von den notwendigen Treppenräumen ein Ausgang zu der den 
Haupteingängen gegenüberliegenden Grundstücksseite herzustellen. Davon ausgenommen sind die 
Bauten in WA4.4 und WA 4.5.

4. Erschließung und Stellplätze 

4.1 Grundstückszufahrten
Grundstückszufahrten sind  über die im Plan festgesetzten Bereiche hinaus ferner ausgeschlossen:
–   von der Mainburger Straße  
–   von der Planstraße 105
–   von der Planstraße 100 in das Sondergebiet Quartierszentrum.
Ausgenommen hiervon sind die festgesetzten Aus- und Einfahrtsbereiche an der Mainburger Straße für 
das Sondergebiet Quartierszentrum

4.2 Stellplätze und Tiefgaragen 
Stellplätze sind innerhalb der Bauräume sowie in den besonders dafür vorgesehenen Flächen zulässig. 
Im GE 3 sind ausnahmsweise Stellplätze auch außerhalb des Bauraums zulässig.
Im Sondergebiet SO sind Stellplätze nur in den Geschossen II und III des nördlichen Gebäudes zulässig. 
Die für das südliche Gebäude im Sondergebiet notwendigen Stellplätze sind in den dafür vorgesehenen 
Geschossen im Sondergebiet nachzuweisen. 
Die nach der Stellplatzverordnung der Stadt Freising oberirdisch vorzusehenden   Besucherstellplätze sind 
auch unterirdisch zulässig. 
Hiervon ausgenommen ist das Gewerbegebiet GE3. 

4.3 Abstellplätze für Fahrräder 
Die Fahrradabstellplätze sind auf dem Baugrundstück herzustellen und gemäß der Satzung der Stadt 
Freising über die Herstellung und Bereithaltung von Abstellplätzen für Fahrräder (FAbS) in die Gebäude 
integriert oder in den Nebenanlagen vorzusehen. Für das Sondergebiet ist der Nachweis der erforderlichen
Abstellplätze auf dem angrenzenden öffentlichen Platzbereich (Fußgängerbereich) zulässig.

4.4 Sichtflächen an Einmündungen 
Innerhalb der im Bebauungsplan gekennzeichneten Sichtflächen dürfen außer Zäunen neue Hochbauten 
nicht errichtet werden; Wälle, Sichtschutzzäune, Anpflanzungen aller Art und Zäune sowie Stapel, Haufen 
u.ä. mit dem Grundstück nicht fest verbundene Gegenstände dürfen nicht angelegt werden, wenn sie sich 
mehr als  0,8 m über die Fahrbahnebene erheben. Ebensowenig dürfen dort genehmigungs- und 
anzeigefreie Bauten oder Stellplätze errichtet und Gegenstände gelagert oder hinterstellt werden, die diese 
Höhe überschreiten. Die gilt auch für die Dauer der Bauzeit. Einzelbaumpflanzungen im Bereich der 
Sichtflächen an der B 301 sind mit der Straßenbauverwaltung abzustimmen.

5. Bauliche Gestaltung 

5.1 Erdgeschossniveau, Bodenrelief 

5.1.1 Für alle Hauptbaukörper in den allgemeinen Wohngebieten WA und den Gewerbegebieten GE an den 
Planstraßen 100 bis 104, mit Ausnahme des Bestandsgebäudes, darf das Niveau des Erdgeschoss-
Rohfußbodens nicht höher als 1,6 m über dem Niveau der Straße liegen. 
In den allgemeinen Wohngebieten WA 1.3 bis 1.6, 2.4 bis 2.7, 3.4 bis 3.7 und 4.4 bis 4.7 muss der 
Rohfußboden mindestens 0,4 m über dem Niveau der Straße liegen. 
Der Niveauunterschied wird im rechten Winkel zur Straßenbegrenzungslinie gemessen.

5.1.2 In den WA sind Stützmauern mit einer Höhe über 1,5 m und Böschungen mit einem Neigungsverhältnis 
steiler als 1:4 nicht zulässig. Steilere Böschungen sind in Kinderspielflächen zulässig und dort, wo das 
Urgelände bereits steiler ist als 1:4.

5.1.3 Rampen im Vorgartenbereich sind nur einläufig bis zu einer Länge von 6 m zulässig. 

5.1.4 Eingefriedete Wohnungsgärten, die an eine öffentlichen Verkehrsfläche grenzen, müssen einen direkten 
Ausgang zu dieser Fläche haben. 

5.2 Bauraumüberschreitungen 

5.2.1 In den allgemeinen Wohngebieten sind  auf den der öffentlichen Verkehrsfläche abgewandten Seite 
ausnahmsweise Bauraumüberschreitungen durch Balkone um bis zu 2 m Tiefe und max. 1/3 der Länge 
der Außenwand zulässig.

5.2.2 In den allgemeinen Wohngebieten sind entlang der öffentlichen Verkehrsflächen ausnahmsweise 
Bauraumüberschreitungen durch Einzelbalkone um bis zu 1,8 m Tiefe und max. 1/3 der Länge der 
Außenwand zulässig. Nicht zulässig sind Bauraumüberschreitungen durch Balkone auf der Westseite der 
allgemeinen Wohngebiete WA 1.6, WA 2.7 und WA 3.7.

5.2.3 Gartenterrassen im EG dürfen den Bauraum ausnahmsweise bis zu einer Tiefe von 2,50 m überschreiten. 
Dies gilt nicht für die Wohngebiete WA 1.6, WA 2.7 und WA 3.7 auf deren Westseite.

5.2.4 An den zur Platzfläche hin orientierten Fassaden des Sondergebiets sind in Deckenhöhe des Ge-
schosses I auskragende Vordächer ausnahmsweise zulässig. 

5.3 Höhenentwicklung 

Von im Plan festgesetzten Höhenlagen der Geschosse und von den festgesetzten Grenzen 
unterschiedlicher Höhenentwicklung kann geringfügig abgewichen werden, wenn technische oder 
gestalterische Gründe dies erfordern und öffentliche Belange nicht entgegenstehen.

5.4 Dachgestaltung
 
5.4.1 Die Dächer sind als Flachdächer mit einer maximalen Neigung von 5° auszuführen. Die Dachränder 

müssen auf allen Gebäudeseiten horizontal in Erscheinung treten. Davon ausgenommen sind zum 
Zeitpunkt der Inkraftsetzung des Bebauungsplans bestehende Bauten. 

5.4.2 Flachdächer sind ab einer Fläche von 50 qm zu begrünen. 
Bei der Dachbegrünung ist eine durchwurzelbare Schicht von mindestens 10 cm Dicke vorzusehen. 

5.4.3 Dachaufbauten sind im Sondergebiet und den Gewerbegebieten von den Außenkanten der Dachflächen  
um das Maß ihrer Höhe zurückzusetzen und in der gleichen Fassadengestaltung wie der Hauptbaukörper 
einzuhausen. Wenn das Dach zwischen verschiedenen Niveaus einen Höhensprung aufweist, sind die 
Dachaufbauten in diesen Höhensprung zu integrieren. 

5.4.4 Dachaufbauten in den übrigen Gebieten  sind nur in Form von Solaranlagen, Antennen und Satelliten-
empfangsanlagen zulässig. Sie sind von den Außenkanten der Dachflächen um das Maß ihrer Höhe 
zurückzusetzen.

5.4.5 Antennen und Satellitenempfangsanlagen sind an den Fassaden der Gebäude nicht zulässig. 

5.5 Tiefgaragen und Parkhäuser 

5.5.1 Abfahrten zu Tiefgaragen müssen überdeckt und eingehaust werden.
Die Seitenwände von Tiefgaragenabfahrten sind zu begrünen.
Die Fassaden im nördlichen Baukörper des Sondergebiets müssen allseitig geschlossen ausgebildet 
werden.
Die Ein- und Ausfahrten im SO sind außerhalb der Betriebszeiten durch geeignete Tore geschlossen zu 
halten. Die Außenhaut der Tore muss in der Gestaltung dem Hauptbaukörper entsprechen.

5.5.2 Tiefgaragen sind mit mindestens 0,6 m fachgerechtem Bodenaufbau zu überdecken und gärtnerisch zu 
gestalten. 

5.6 Nebenanlagen 

5.6.1 Nebenanlagen sind nur innerhalb der dafür vorgesehenen Flächen zulässig. 

5.6.2 Für Nebenanlagen sind nur Flachdächer oder flachgeneigte Dächer mit einer Neigung bis maximal 10 ° 
zulässig. Die mittlere Wandhöhe von Nebenanlagen darf 2,3 m, gemessen von der anschließenden 
Geländeoberfläche des Baugrundstücks, nicht überschreiten.

5.6.3 Nebenanlagen in Bauräumen, die an den öffentlichen Grund grenzen, dürfen nur als offene 
Überdachungen, Pergolen oder Rankgerüste ausgeführt werden. Sie sind zu begrünen.

5.6.4 Aufstellflächen für private Müll- und Wertstoffsammelbehälter sind in die Gebäude zu integrieren oder in 
 den für Nebenanlagen festgesetzten Flächen vorzusehen.

5.7 Farbgebung 
              
5.7.1 Die Hauptbaukörper sind in gebrochenem Weiß zu halten. Davon ausgenommen sind die Bauten im 

Sondergebiet Quartierszentrum, im Gewerbegebiet GE1 und im WA 4.6 sowie die Schule und die 
Kindertagesstätte.

5.7.2 Einzelne Akzente können durch abweichende Farben gesetzt werden. Dafür sind Materialfarben aller Art 
und graue oder ins Grau gebrochene Farbtöne zulässig. 
Als ins Grau gebrochen gelten hier Farbtöne, deren Kennung im NCS-System nicht mit einer 0 beginnt.  
Farben, deren Kennung mit einer 2 oder einer höheren Ziffer beginnt, sind zugelassen. Farben, deren 
Kennung mit  einer 1 beginnt, sind nur dann zugelassen, wenn die Kennung ein Y enthält. 
Für Farbtöne, die nicht dem NCS-System entnommen sind, gilt derjenige NCS-Ton, der dem gewählten  
Farbton am nächsten kommt.

5.8 Werbeanlagen

Werbeanlagen sind entsprechend der Werbeanlagensatzung der Stadt Freising zulässig. 
Im Bereich der Anbauverbotszone entlang der B301 dürfen Werbeanlagen nur am Gebäude angebracht 
werden (s. Nr. 8.9 Hinweise: Bereich Bundesstraße B301).

5.9 Einfriedungen 

Einfriedungen sind nur als sockellose, begrünte Zäune oder als Schnitthecken zulässig. Wo sie an den 
öffentlichen Raum grenzen, müssen sie als Schnitthecken – bei Bedarf mit dahinterliegenden Zäunen – 
ausgeführt werden.
Einfriedungen in den allgemeinen Wohngebieten, die nicht als Schnitthecken ausgeführt werden, sind 
nur als sockellose, begrünte Maschendrahtzäune in Höhe von maximal 1,10 m zulässig. 

6. Grünordnung

6.1 Grünordnung allgemein

6.1.1 Für die durch Planzeichen zum Erhalt festgesetzten Bäume gilt die DIN 18 920 „Schutz von Bäumen, 
Pflanzbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“.

6.1.2 Die durch Planzeichen festgesetzten Neupflanzungen sind zu pflegen und vor Beschädigungen zu 
schützen. Ausgefallene Gehölze sind nachzupflanzen. Nachpflanzungen haben den festgesetzten 
Güteanforderungen zu entsprechen. Entlang der Mainburger Straße sind Neu- und Ersatzpflanzungen 
mit Bergahorn vorzunehmen.

6.1.3 Baumgräben sind in einer Mindestbreite von 3,00 m auszuführen. Bei Einzelstandorten in  Belags-
flächen ist für große Bäume eine durchwurzelbare, spartenfreie Mindestfläche von 24 qm, für 
mittelgroße Bäume und Obstbäume eine durchwurzelbare, spartenfreie Mindestfläche von 16 qm 
vorzusehen.
Die Baumscheiben können überdeckt ausgeführt werden. 

6.1.4 Notwendige Zugänge und Zufahrten sind von den Begrünungsfestsetzungen ausgenommen. 

6.1.5 Für nichtbebaute Flächen innerhalb der Bauräume gelten die angrenzenden grünordnerischen 
Festsetzungen entsprechend. 

6.1.6 Die Mindestpflanzgrößen für festgesetzte Bäume betragen:
–   für große Bäume (Endwuchshöhe >20m) 20/25cm Stammumfang
–   für mittelgroße Bäume (Endwuchshöhe 10-20m) 18/20 cm Stammumfang
–   für kleine Bäume (Endwuchshöhe <10m) 18/20cm Stammumfang
–   für Obstbäume 16/18cm Stammumfang
Obstbäume sind als Halb- oder Hochstämme zu pflanzen.

6.1.7 Die vorgesehene Bepflanzung und Gestaltung der Freiflächen ist vom Bauherrn in einem gesonderten 
Freiflächengestaltungsplan darzustellen, der im bauaufsichtlichen Verfahren einzureichen ist.

6.1.8 Zu pflanzende Bäume und Sträucher sind in der folgenden Pflanzperiode (15. Oktober bis 30. April) nach 
Bezugsfertigkeit der Bauvorhaben zu pflanzen. Pflanzungen sind fachgerecht zu erstellen und bis zu ihrer 
Bestandssicherheit zu pflegen. Ausfälle sind unverzüglich zu ersetzen.

6.1.9 Eine veränderte räumliche Anordnung der in den Planzeichen festgesetzten zu pflanzenden Bäumen  
ist nur aus nachvollziehbaren gestalterischen oder funktionalen Gründen zulässig. Die Anzahl der  
festgesetzten Bäume ist bindend.

6.1.10 Zum Schutz der unterirdischen Versorgungsleitungen vor Einwirkungen durch Baumwurzeln der zu  
pflanzenden Bäume sind bei Bedarf geeignete Schutzmaßnahmen vorzusehen. 

6.2 Grünordnung auf Baugrundstücken

6.2.1 Pro 200 qm der nicht überbauten Grundstücksflächen der Baugebiete ist mindestens ein großer oder 
mittelgroßer, standortheimischer Baum oder ein standortheimischer Obstbaum zu pflanzen, wobei im Plan 
festgesetzte Baumstandorte angerechnet werden. 

6.2.2 In den als private gemeinschaftlich genutzte Grünflächen festgesetzten Flächen sind in den 
vorgeschlagenen Standorten Obstbäume in robusten lokalen Sorten zu pflanzen. 

6.2.3 Wohnungsgärten müssen einen direkten Ausgang in einen angrenzenden Straßenraum oder 
Gemeinschaftsgarten haben.

6.2.4 Feuerwehrzufahrten auf privaten Grundstücksflächen sind mit wasserdurchlässigem Aufbau (z.B. 
Schotterrasen, Pflaster mit Rasenfuge, Schotter, Splitt, Kies) herzustellen.

6.3 Grünordnung auf öffentlichen Grünflächen

6.3.1 Die Fläche mit besonderen Entwicklungsmaßnahmen im Norden ist mit Obstbäumen in robusten lokalen 
Sorten zu bepflanzen. Die Flächen sind mit einer standortheimischen Salbei-Glatthaferwiesenmischung 
aus autochthonem Saatgut zu begrünen.

6.3.2 Innerhalb der Fläche mit besonderen Entwicklungsmaßnahmen zwischen B301, Kreisverkehr und 
Tiefgaragenzufahrt ist an geeigneter Stelle eine Muldenfläche als Sickerfläche für das Oberflächenwasser 
von Straßenverkehrsflächen mit einer Größe von ca. 150 qm nachzuweisen.

6.3.3 Der Parkanlage (Grünzug im Osten) ist unter Berücksichtigung des zu erhaltenden Baumbestands 
 mit standortheimischen Baumgruppen oder Einzelbäumen zu bepflanzen. Gestalterische Gelände-

modellierungen sind zulässig.
Die Flächen sind als benutzbare Rasenflächen und als extensive Flächen mit standortheimischen 
Wiesenmischungen zu begrünen.
Wege sind wasserdurchlässig auszubilden, soweit dies nicht funktional anders notwendig ist.

6.3.4 Die Grünflächen entlang der Planstraße 100 sind unter Berücksichtigung des vorhandenen Baumbestands 
mit Solitärbäumen zu bepflanzen. Die Fläche ist mit Gebrauchsrasen zu begrünen.
Zur Überwindung von Höhenunterschieden sind Stufen und Mauern zulässig.

6.3.5 In der öffentlichen Grünfläche „Stadtterrasse“ im Norden sind Platz- und Wegeflächen, Mauern, Stufen-
anlagen und Pergolen zulässig. Ansaatflächen sind extensiv mit standortheimischen Wiesenmischungen

 zu begrünen. 

6.4 Grünordnung auf öffentlichen Verkehrsflächen
   
6.4.1 Im Angerbereich werden folgende Baumarten festgesetzt:

–   Gleditschie - Gleditsia triacanthos (dornenlose Sorten)
–   Zerr-Eiche - Quercus cerris
–   Robinie - Robinia pseudoacacia
–   Ginkgo - Ginkgo biloba
–   Gemeine Kiefer - Pinus sylvestris
Pflanzqualifikation: Solitärbäume, 4x verpflanzt, mit DBSTu 25-30 cm.

6.4.2 In der Planstraße 105 werden folgende Baumarten festgesetzt:
–   Spitz-Ahorn - Acer platanoides
–   Berg-Ahorn - Acer pseudoplatanus
–   Platane - Platanus acerifolia
–   Kaiser-Linde - Tilia europaea 'Pallida',
Pflanzqualifikation: Solitärbäume, 4x verpflanzt, mit DBSTu 25-30 cm.

6.4.3 Die Platzfläche zwischen GE 2 und SO ist als einheitliche Platzfläche herzustellen. 
Als Belagsarten werden festgesetzt Pflaster, Platten, Olympia-Mastix oder wassergebundene Decken.

6.4.4 Für die Aufweitungen der Planstraßen werden folgende Baumarten festgesetzt: 
–   Wohnhof 101: Acer platanoides ‚Cleveland', Spitzahorn, 
–   Wohnhof 102: Quercus palustris, Boulevard-Eiche, 
–   Wohnhof 103: Tilia tomentosa ‚Brabant' Silber-Linde.
Pflanzqualifikation: Solitärbäume, 4x verpflanzt, mit DBSTu 25-30 cm.

7. Technische Einzelheiten 

7.1 Baulicher Schallschutz
In den Wohngebieten WA 1.1 bis WA 4.5 müssen die Fenster und Verglasungen von Aufenthaltsräumen 
mindestens ein Schalldämm-Maß von R'w ≥ 35 dB erreichen.

In der Westfassade des Schulgebäudes müssen Fenster und Verglasungen mindestens ein Schalldämm-
Maß von R'w ≥ 35 dB erreichen.

In den Gewerbe- und Sondergebieten und im Wohngebiet WA 4.6 sind mindestens folgende Anforderungen 
an den baulichen Schallschutz zu beachten:
–   Aufenthaltsräume und Wohnungen erf. R`w,res ≥ 40 dB
–   Büroräume und ähnliches erf. R`w,res ≥ 35 dB 
Das geforderte Schalldämm-Maß ist an der Nord-, West- und Südfassade von WA 4.6 bei Schlafräumen 
auch in der Lüftungssituation einzuhalten.

7.2 Weitere Schallschutzmaßnahmen 
Im Sondergebiet sind die als Parkdeck und Rampenbauwerke genutzten Geschosse nach Norden, Osten 
und Süden in den mit Planzeichen 6. gekennzeichneten Bereichen mit einer geschlossenen Fassade zu 
umbauen und zu überdecken.

7.3 Leitungen  
Ver- und Entsorgungsleitungen sowie Telekommunikationsleitungen aller Art sind unterirdisch zu verlegen.

7.4 Baubeschränkung an der Hochspannungsleitung  
Innerhalb der Baubeschränkungszone bei Mast Nr. 636 dürfen Abgrabungen, Aufschüttungen, Lagerung

 von Materialien, Bebauungen und Bepflanzungen nicht durchgeführt werden. Das sich daran anschließende 
Gelände darf höchstens mit einer Neigung von 1 : 1,5 abgetragen werden.

8. Hinweise

8.1 Plangrundlage
Der Plandarstellung dieses Bebauungsplans liegen die aktuellen Vermessungen der Stadt Freising zu  
Grunde. Die Maße sind an Ort und Stelle vom potentiellen Bauherrn zu überprüfen. Rechte können aus 
der Plandarstellung nicht abgeleitet werden.

8.2 Bauökologie
Bei der Baurealisierung ist auf den Einsatz von umweltverträglichen und nachhaltigen Baustoffen zu achten.

8.3 Bodenversiegelung
Nicht überdachte Fahrzeugstellplätze sollen mit einem wasserdurchlässigen Belag ausgestattet werden.

8.4 Altlasten
Beim Auftreten von Bodenverunreinigungen oder Grundwasserverschmutzungen ist das Landratsamt 
Freising, Sachgebiet 41, unverzüglich zu verständigen. Es ist dafür Sorge zu tragen, dass bei entsprechend 
belastetem Material die Separierung, Untersuchung auf entsprechende Parameter sowie ggf. die 
ordnungsgemäße Entsorgung erfolgt.

8.5 Bodendenkmäler
Denkmalfunde, die bei der Verwirklichung des Vorhabens zutage treten, unterliegen der Meldepflicht nach 
Art. 8 DSchG und sind unverzüglich dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege zu melden.

8.6 Artenschutz
Bei der Umsetzung der Planung in konkrete Bauvorhaben sind artenschutzrechtliche Vorschriften zu 
beachten.
Auf die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) von Landschaftsarchitekt Erich Schraml, Dipl.  
Ing. (FH) vom 28.06.2009 wird verwiesen.
Gegebenenfalls ist eine Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde bzw. eine erneute Prüfung zum 
Einzelvorhaben durchzuführen.
Die Entfernung von Gehölzen ist nur außerhalb der Brutzeiten, das heißt zwischen dem 01.10. und 28.02. 
eines jeden Jahres zulässig.

8.7 Vogelschutz
Bei Verwendung von Glaselementen sind Vorkehrungen zu Vermeidung von Vogelschlag zu treffen. Die 
Verwendung von Vogelschutzglas der Kategorie A nach ONR 191040 wird empfohlen.

8.8 Gewerbegeräusche
Bei gewerblichen Nutzungen in den GE und SO-Gebieten kann im bauaufsichtlichen Verfahren der 
Nachweis gefordert werden, dass durch die vom Vorhaben verursachten Geräuschimmissionen in den 
benachbarten Wohngebieten im Zusammenwirken mit der Geräuschvorbelastung keine Überschreitung 
der Immissionswerte verursacht wird. Dies kann ohne Überprüfung der Vorbelastung (2.4 der TA Lärm) 
dann angenommen werden, wenn der Geräuschbeitrag der gewerblichen Nutzung den Immissionsrichtwert 
um mindestens 10 dB (A) unterschreitet.
Auf den Nachweis kann verzichtet werden, wenn offensichtlich ist, dass es sich um einen nicht störenden, 
geräuscharmen Betrieb handelt (z. B. nur Büronutzung tagsüber).

In den zum Wohngebiet orientierten Fassaden im Osten und Norden des GE 3 dürfen sich keine Ge- 
räuschquellen befinden.
Im Innenhof von GE 3 dürfen nachts keine Tätigkeiten durchgeführt werden und auch keine Fahrzeug-
bewegungen erfolgen.

      
Im Sondergebiet können bauliche Maßnahmen zur Verminderung von Ladegeräuschen erforderlich werden. 
Dies gilt insbesondere für die Nachtzeit.

8.9 Bereich Bundesstraße B301
Im Bereich des Planungsgebiets an der B301 befinden sich straßenrechtliche Ortsdurchfahrtsgrenzen. 
Das Planungsgebiet liegt außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grundstücke bestimmten Teile 
der Ortsdurchfahrt der B301. Gem. § 9 Abs. 1 FStrG dürfen bauliche Anlagen in einer Entfernung bis 20m 
Abstand – gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn – nicht errichtet werden.
Das Staatliche Bauamt Freising – Fachbereich Straßenbau – hat einer Reduzierung der Anbauverbotszone 
im Bereich der Gewerbe- und Sondergebiete entlang der Bundesstraße B301 für die festgesetzten westli-
chen Baugrenzen zugestimmt.

Gem. § 9 Abs. 6 FStrG sind werbende oder sonstige Hinweisschilder innerhalb der Anbauverbotszone 
unzulässig. 
Einer Anbringung von Werbeanlagen in diesem Bereich in geeigneter Form am Gebäude wurde vom 
Staatlichen Bauamt Freising – Fachbereich Straßenbau – zugestimmt.
Eine Einzelfallprüfung erfolgt im Rahmen des bauaufsichtlichen Verfahrens durch die untere 
Straßenverkehrsbehörde.

II Festsetzungen und Hinweise durch Text

1. Art der baulichen Nutzung 

1.1 Allgemeine Wohngebiete WA (§4 BauNVO):
Nicht zulässig sind Nutzungen nach §4 Abs. 3.

1.2 Gewerbegebiete GE (§8 BauNVO):
Nicht zulässig sind Nutzungen gemäß 
–   § 8 Abs. 2 Nr. 1: Lagerhäuser und Lagerplätze, 
–   § 8 Abs. 2 Nr. 3,           
–   § 8 Abs. 3 Nr. 3. 
Nicht zulässig sind in den Gewerbegebieten ferner Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Sorti-
menten (Definition s. Liste unter Nr. 1.4 der Festsetzungen) und Einzelhandelsbetriebe zur  Deckung 
des täglichen Bedarfs (nahversorgungsrelevante Sortimente).
Im Gewerbegebiet GE 3 sind nur Nutzungen zulässig, die das jeweils benachbarte Wohnen nicht stören.

             
1.3 Sondergebiet SO Quartierszentrum (§11 BauNVO):

Das Sondergebiet dient der Unterbringung von groß- und kleinflächigen Einzelhandelsbetrieben und 
Dienstleistungsbetrieben. Die Gesamtverkaufsfläche wird auf 5.000 qm begrenzt. Es dürfen maximal 
drei großflächige Einzelhandelsbetriebe entstehen (ein Lebensmitteleinzelhandelsbetrieb mit  max.      
2.500 qm Verkaufsflächen,  ein zweiter Lebensmitteleinzelhandelsbetrieb  mit max. 1.200 qm und 

    ein Einzelhandelsbetrieb für Drogerie- und Parfümerieartikel mit max. 1300 qm Verkaufsfläche).

1.3.1 Darüber hinaus sind folgende Nutzungen zulässig: 
–   Schank- und Speisewirtschaften
–   Büro- und Verwaltungsnutzungen
–   Dienstleistungsbetriebe
–   Räume für freie Berufe gem. § 13 BauNVO  
–   Anlagen für kulturelle Zwecke
–   Fitnesscenter
Im nördlichen Baukörper sind in den Geschossen II und III mit Ausnahme eines dem Quartiersplatz 
zugewandten Bereichs ausschließlich Stellplatzflächen und Flächen für die Warenanlieferung zulässig.
Nicht zulässig sind im gesamten Sondergebiet Vergnügungsstätten.      

1.3.2 Als zulässige Verkaufsfläche gilt der gesamte Teil der Geschäftsfläche, auf welcher der Verkauf 
abgewickelt wird und der den Kunden zugänglich ist (einschließlich Kassenzonen, Standflächen für 
Warenträger, Gänge, Stellflächen für Einrichtungsgegenstände, Treppen innerhalb der Verkaufsräume, 
etc.). Zu der Verkaufsfläche zählen auch Freiflächen, die nicht nur vorübergehend für Verkaufszwecke 
genutzt werden, sowie Lagerräume, die gleichzeitig dem Verkauf dienen. Die Erschließungsebenen 
(Mall) sind, sofern sie nicht ständig dem Verkauf von Waren dienen, keine Verkaufsflächen.

1.3.3 Im Sondergebiet sind Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Warensortimenten gemäß der 
Sortimentsliste zum Bebauungsplan Nr.144 (Nr. 1.4 der Festsetzungen) unzulässig.
Hiervon ausgenommen sind jedoch zentrenrelevante Randsortimente in großflächigen Einzelhandels-
betrieben, sofern das einzelne zentrumsrelevante Sortiment eine Verkaufsfläche von 150 qm nicht über-
schreitet und deren Summe für den jeweiligen Lebensmitteleinzelhandelsbetrieb 20% der realisierten 
Verkaufsfläche, für den Einzelhandelsbetrieb für Drogerie und Parfümerie 30 % der realisierten Verkaufs-
fläche nicht überschreitet.
Ferner sind weitere Verkaufsflächen von insgesamt 500 qm für Ladeneinheiten zulässig, die folgende 
Sortimente aufweisen:
–   Arzneimittel
–   Blumen
–   Drogeriewaren / Parfüms / Kosmetika
–   Lebensmittel: Nahrungs- und Genussmittel / Reformwaren / Naturkost
Ausnahmsweise zulässig sind am Standort darüber hinaus:
–   Papierwaren / Bürobedarf / Schreibwaren / Schulbedarf
–   Wasch- und Putzmittel
–   Zeitungen / Zeitschriften
Die Verkaufsflächen der Ladeneinheiten sind dabei je Kernsortiment auf maximal 150 qm festgesetzt.
Die zulässige Gesamtverkaufsfläche von 5000 qm im Quartierszentrum darf nicht überschritten werden.

1.4 Sortimentsliste zum Bebauungsplan Nr. 144 „General-von-Stein-Kaserne“
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